
Meldung von Dienstaustritten 

zum Kollektivversicherungs-Vertrag Nr. (KVV-Nr.)

EV-Nr. Name Dienst- Dienst- Beiträge Bitte ankreuzen Adresse/Telefon/Bankverbindung
eintritt austritt gezahlt (siehe Erläuterung) des Versicherten

bis
einschließlich A B C D E F G

Erläuterung (* Gesetzestext des §1 b, §3 und §30 f BetrAVG steht in Auszügen auf der Rückseite)

A*– Übertragung der Versicherung auf die ausscheidende Person zur Aufrechterhaltung der Ansprüche
gemäß Gesetz/Versicherungsvertrag. Swiss Life wird sich direkt an den Versicherten wenden.

B – Bezug von Altersruhegeld/vorgezogenem Altersruhegeld.

C – Arbeitsverhältnis ruht ohne Entgeltanspruch.

D*– Abweichend von den vertraglichen Vereinbarungen sollen die Versicherungsansprüche an die ver-
sicherte Person sofort ausgezahlt werden, sofern dies gesetzlich möglich ist, also entweder die ge-
setzliche Unverfallbarkeit noch nicht eingetreten ist oder bei Vorliegen der gesetzlichen Unverfall-
barkeit die aufrechtzuerhaltende Anwartschaft die in §3 des Betriebsrentengesetzes (BetrAVG)
genannte Grenze noch nicht überschritten hat. Die Zustimmung der versicherten Person liegt vor.

E – Abweichend von den vertraglichen Vereinbarungen sollen die über den Dienstaustrittstermin hinaus-
gehenden Beiträge der ausscheidenden Person übertragen werden.
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Ort, Datum Stempel und Unterschrift der Firma

F – Verrechnung der Rückvergütung mit der nächsten Beitragsrechnung bzw. Barauszahlung (bitte
Bankverbindung angeben), nachdem kein gesetzlicher/vertraglicher Anspruch der ausscheidenden
Person besteht.

G – Sonstiges: 

innerhalb der bAV-Nr.–

Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland
Amtsgericht München HRB 120565
Hauptbevollmächtigter für Deutschland:
Klaus G. Leyh
Berliner Straße 85 • 80805 München
Telefon 0 89/3 81 09-0 • Fax 0 89/3 81 09-44 05
www.swisslife.de

Bayerische Landesbank München
Konto-Nr. 36 545
BLZ 700 500 00

IBAN DE24 7005 0000 0000 0365 45
BIC BYLA DE MM XXX

Aktiengesellschaft schweizerischen Rechts
mit Hauptsitz in Zürich
Handelsregister Kanton Zürich • CH-020.5.901.324-6
Verwaltungsrat: Rolf Dörig (Vors.), Gerold Bührer, 
Volker Bremkamp, Paul Embrechts, Rudolf Kellenberger, 
Carsten Maschmeyer, Henry Peter, Peter Quadri,
Frank Schnewlin, Franziska Tschudi



§ 1b Unverfallbarkeit und Durchführung der betrieblichen Altersversorgung

(1) Einem Arbeitnehmer, dem Leistungen aus der betrieblichen Altersversorgung zugesagt worden
sind, bleibt die Anwartschaft erhalten, wenn das Arbeitsverhältnis vor Eintritt des Versorgungsfalls,
jedoch nach Vollendung des 30. Lebensjahres endet und die Versorgungszusage zu diesem Zeit-
punkt mindestens fünf Jahre bestanden hat (unverfallbare Anwartschaft). Ein Arbeitnehmer behält
seine Anwartschaft auch dann, wenn er aufgrund einer Vorruhestandsregelung ausscheidet und
ohne das vorherige Ausscheiden die Wartezeit und die sonstigen Voraussetzungen für den Bezug
von Leistungen der betrieblichen Altersversorgung hätte erfüllen können. Eine Änderung der Ver-
sorgungszusage oder ihre Übernahme durch eine andere Person unterbricht nicht den Ablauf der
Fristen nach Satz 1. Der Verpflichtung aus einer Versorgungszusage stehen Versorgungsverpflich-
tungen gleich, die auf betrieblicher Übung oder dem Grundsatz der Gleichbehandlung beruhen.
Der Ablauf einer vorgesehenen Wartezeit wird durch die Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach
Erfüllung der Voraussetzungen der Sätze 1 und 2 nicht berührt. Wechselt ein Arbeitnehmer vom
Geltungsbereich dieses Gesetzes in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, bleibt die
Anwartschaft in gleichem Umfange wie für Personen erhalten, die auch nach Beendigung eines
Arbeitsverhältnisses innerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes verbleiben.

(2) Wird für die betriebliche Altersversorgung eine Lebensversicherung auf das Leben des Arbeit-
nehmers durch den Arbeitgeber abgeschlossen und sind der Arbeitnehmer oder seine Hinterbliebe-
nen hinsichtlich der Leistungen des Versicherers ganz oder teilweise bezugsberechtigt (Direktver-
sicherung), so ist der Arbeitgeber verpflichtet, wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach Er-
füllung der in Absatz 1 Satz 1 und 2 genannten Voraussetzungen das Bezugsrecht nicht mehr zu
widerrufen. Eine Vereinbarung, nach der das Bezugsrecht durch die Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses nach Erfüllung der in Absatz 1 Satz 1 und 2 genannten Voraussetzungen auflösend bedingt
ist, ist unwirksam. Hat der Arbeitgeber die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag abgetreten
oder beliehen, so ist er verpflichtet, den Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhältnis nach Erfüllung der
in Absatz 1 Satz 1 und 2 genannten Voraussetzungen geendet hat, bei Eintritt des Versicherungsfal-
les so zu stellen, als ob die Abtretung oder Beleihung nicht erfolgt wäre. Als Zeitpunkt der Erteilung
der Versorgungszusage im Sinne des Absatzes 1 gilt der Versicherungsbeginn, frühestens jedoch der
Beginn der Betriebszugehörigkeit.

(3) Wird die betriebliche Altersversorgung von einer rechtsfähigen Versorgungseinrichtung durch-
geführt, die dem Arbeitnehmer oder seinen Hinterbliebenen auf ihre Leistungen einen Rechts-
anspruch gewährt (Pensionskasse und Pensionsfonds), so gilt Absatz 1 entsprechend. Als Zeit-
punkt der Erteilung der Versorgungszusage im Sinne des Absatzes 1 gilt der Versicherungsbeginn,
frühestens jedoch der Beginn der Betriebszugehörigkeit.

(4) Wird die betriebliche Altersversorgung von einer rechtsfähigen Versorgungseinrichtung durch-
geführt, die auf ihre Leistungen keinen Rechtsanspruch gewährt (Unterstützungskasse), so sind die
nach Erfüllung der in Absatz 1 Satz 1 und 2 genannten Voraussetzungen und vor Eintritt des Ver-
sorgungsfalles aus dem Unternehmen ausgeschiedenen Arbeitnehmer und ihre Hinterbliebenen den
bis zum Eintritt des Versorgungsfalles dem Unternehmen angehörenden Arbeitnehmern und deren
Hinterbliebenen gleichgestellt. Die Versorgungszusage gilt in dem Zeitpunkt als erteilt im Sinne des
Absatzes 1, von dem an der Arbeitnehmer zum Kreis der Begünstigten der Unterstützungskasse
gehört.

(5) Soweit betriebliche Altersversorgung durch Entgeltumwandlung erfolgt, behält der Arbeit-
nehmer seine Anwartschaft, wenn sein Arbeitsverhältnis vor Eintritt des Versorgungsfalles endet;
in den Fällen der Absätze 2 und 3

1. dürfen die Überschussanteile nur zur Verbesserung der Leistung verwendet,

2. muss dem ausgeschiedenen Arbeitnehmer das Recht zur Fortsetzung der Versicherung oder
Versorgung mit eigenen Beiträgen eingeräumt und

3. muss das Recht zur Verpfändung, Abtretung oder Beleihung durch den Arbeitgeber ausge-
schlossen werden.

Im Fall einer Direktversicherung ist dem Arbeitnehmer darüber hinaus mit Beginn der Entgelt-
umwandlung ein unwiderrufliches Bezugsrecht einzuräumen.

§ 3 Abfindung

(1) Unverfallbare Anwartschaften im Falle der Beendigung des Arbeitsverhältnisses und laufende
Leistungen dürfen nur unter den Voraussetzungen der folgenden Absätze abgefunden werden.

(2) Der Arbeitgeber kann eine Anwartschaft ohne Zustimmung des Arbeitnehmers abfinden, wenn
der Monatsbetrag der aus der Anwartschaft resultierenden laufenden Leistung bei Erreichen der
vorgesehenen Altersgrenze 1 vom Hundert, bei Kapitalleistungen zwölf Zehntel der monatlichen
Bezugsgröße nach §18 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch nicht übersteigen würde. Dies gilt
entsprechend für die Abfindung einer laufenden Leistung. Die Abfindung ist unzulässig, wenn der
Arbeitnehmer von seinem Recht auf Übertragung der Anwartschaft Gebrauch macht.

(3) Die Anwartschaft ist auf Verlangen des Arbeitnehmers abzufinden, wenn die Beiträge zur ge-
setzlichen Rentenversicherung erstattet worden sind.

(4) Der Teil der Anwartschaft, der während eines Insolvenzverfahrens erdient worden ist, kann
ohne Zustimmung des Arbeitnehmers abgefunden werden, wenn die Betriebstätigkeit vollständig
eingestellt und das Unternehmen liquidiert wird.

(5) Für die Berechnung des Abfindungsbetrages gilt §4 Abs. 5 entsprechend.

(6) Die Abfindung ist gesondert auszuweisen und einmalig zu zahlen.

§ 30f

Wenn Leistungen der betrieblichen Altersversorgung vor dem 1. Januar 2001 zugesagt worden
sind, ist §1b Abs. 1 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Anwartschaft erhalten bleibt, wenn
das Arbeitsverhältnis vor Eintritt des Versorgungsfalles, jedoch nach Vollendung des 35. Lebens-
jahres endet und die Versorgungszusage zu diesem Zeitpunkt

1. mindestens zehn Jahre oder

2. bei mindestens zwölfjähriger Betriebszugehörigkeit mindestens drei Jahre

bestanden hat (unverfallbare Anwartschaft); in diesen Fällen bleibt die Anwartschaft auch erhal-
ten, wenn die Zusage ab dem 1. Januar 2001 fünf Jahre bestanden hat und bei Beendigung des
Arbeitsverhältnisses das 30. Lebensjahr vollendet ist. 2§ 1b Abs. 5 findet für Anwartschaften aus
diesen Zusagen keine Anwendung.


	Vertrag-Nr: 
	Vertrag-Nr2: 
	bAV-Nr: 
	EV-Nr1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 

	Name1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 

	Eintritt1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 

	Austritt1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 

	Beiträge1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 

	KontrA1: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off

	KontrB1: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off

	KontrC1: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off

	KontrD1: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off

	KontrE1: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off

	KontrF1: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off

	KontrG1: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off

	Adresse: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 

	sonstige: 
	Datum: 


